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Vermögensabschöpfung – Praxis fordert Änderungen der Gesetze 
 
 
„Straftaten dürfen sich nicht lohnen!“ – damit dieses Ziel in Zukunft besser erreicht werden 
kann, fordern die deutschen Generalstaatsanwältinnen und Generalstaatsanwälte sowie 
der Generalbundesanwalt gesetzliche Änderungen.  

Rückblick: Im November 2022 hat die Konferenz der Justizministerinnen und Justizmi-
nister auf Initiative der Senatorin für Justiz und Verfassung Bremen eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Optimierung des Rechts der Vermögensabschöpfung eingesetzt. An 
der von der Generalstaatsanwaltschaft Bremen und der Senatsverwaltung für Justiz und 
Verbraucherschutz Berlin geleiteten Arbeitsgruppe beteiligten sich rund 100 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter überwiegend aus der staatsanwaltlichen und gerichtlichen Praxis. 
Im März legte sie ihren Abschlussbericht vor: Auf über 500 Seiten werden mehr als 50 
konkrete Vorschläge zur Verbesserung der gesetzlichen Regelungen unterbreitet, um die 
durch Straftaten erlangten Vermögenswerte in Zukunft besser einziehen und den Ge-
schädigten zukommen lassen zu können.  

Im Zuge einer Arbeitstagung in Dresden haben sich die Generalstaatsanwältinnen und 
Generalstaatsanwälte sowie der Generalbundesanwalt mit dem Abschlussbericht der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe befasst. In einem gemeinsamen Beschluss erachten sie die 
Vorschläge als wichtige Impulse und tragfähige Grundlage für die erforderlichen Geset-
zesänderungen. Den Beschluss haben sie dem Bundesministerium der Justiz übermittelt, 
um ihrer Forderung Nachdruck zu geben. Zugleich erklären sie sich ausdrücklich bereit, 
eine Fortsetzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu unterstützen, um die Optimierung 
der rechtlichen Voraussetzungen zur Einziehung inkriminierter Vermögenswerte in 
Deutschland weiter voranzutreiben. 

Anlage:  

Beschluss der Generalstaatsanwältinnen und Generalstaatsanwälte und des General-
bundesanwalts vom 07.05.2024 
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